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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1974

Norm

StGB §75 C

Rechtssatz

Anwendung der für die Beurteilung aller Kausalitätsfragen im Strafrecht vorgeschriebenen Äquivalenzregel mittels der

Eliminationsmethode: Ursächlich ist jedes Verhalten, bei dessen Wegfall auch der Erfolg in seiner konkreten Gestalt

nicht mehr vorstellbar ist.
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